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Fusionsvorhaben Axel Springer – ProSiebenSat.1
Die Medienwirtschaft auf dem Weg zum „Duopol“?

Die geplante Übernahme der Sendergruppe ProSiebenSat.1 durch Axel Springer hat
zahlreiche kritische Reaktionen hervorgerufen. Bedenken und Kritik kommen aus ver-
schiedenen Interessengruppen und politischen Lagern. Ähnlich wie bei der Auseinan-
dersetzung um die Novellierung der Pressefusionskontrolle sind die Stellungnahmen
keineswegs eindeutig nach parteipolitischen Richtungen verteilt.

In medien- wie wettbewerbspolitischer Perspektive stellt diese geplante Fusion eine
Belastungsprobe dar. Denn erst jetzt stellt man vielerorts fest, dass die Instrumente der
Medienkonzentrationskontrolle nicht ausreichen. Im Folgenden werden Hintergründe,
Ziele, Interessen und Folgen einer Fusion von Axel Springer und ProSiebenSat.1 so-
wie die Probleme kartell- und medienrechtlicher Regulierung dargestellt. Darauf folgen
erste medienpolitische Schlussfolgerungen zum Regelungsbedarf.

1. Ziele und Folgen der Fusion

Die Übernahme von ProSiebenSat.1 durch Axel Springer stand schon früher zur Dis-
kussion, ebenso gab es ernsthafte Prüfungen durch andere Wettbewerber, so die
Heinrich Bauer Verlagsgruppe. Insgesamt ordnen sich diese Fusionspläne in eine neue
Phase der Aufteilung der Medienmärkte ein. Im Gefolge der Krise, zuerst der NewMe-
dia, dann der gesamten Medienwirtschaft ab 2001, waren insbesondere Verlagskon-
zerne zunächst dazu übergegangen, eine Neuordnung ihrer „Portfolios“ vorzunehmen
und somit Kerngeschäfte neu zu bestimmen und abzusichern.

Damit verbunden waren innerhalb der Unternehmen teilweise dramatische Eingriffe zur
Konsolidierung und Restrukturierung. Axel Springer war früher als die anderen Unter-
nehmen in eine wirtschaftliche Schieflage geraten, hat es aber seither vermocht, nicht
nur die Erlöse erheblich zu steigern, sondern auch die Geschäftsfelder so zu ordnen,
dass die Erlösstruktur die Marktstellung im Printbereich gewährleistet.

1.1. Eine riskante strategische Investition

Die Übernahme von ProSiebenSat.1 ist zunächst als Ausweitung der Geschäftsfelder
von Axel Springer zu verstehen. Zum Inlandsgeschäft auf den Printmärkten sowie zu
den weiterhin expandierenden Auslands-Printmärkten kommt nun, über die bisherige
Minderheitsbeteiligung bei ProSiebenSat.1 sowie zahlreichen Radio-Beteiligungen –
das Fernsehen hinzu. Von Nebengeschäften hat sich Axel Springer bereits vor einiger
Zeit weitgehend getrennt.
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So stellt auch der Konzern sein Vorgehen dar, und es liegt durchaus in der Logik einer
langfristig angelegten Kerngeschäfts-Strategie, die bisherigen, relativ gut abgesicher-
ten Geschäftsfelder zu erweitern. Dabei geht Axel Springer ebenso wie viele andere
Medienunternehmen davon aus, dass weder auf den Zeitungs- noch auf den Zeit-
schriftenmärkten im Inland mit erheblichen Wachstumspotenzialen zu rechnen ist.

Auch wenn es etwa im Zeitschriftensektor möglich sein wird, die Auflagen zumindest
zu halten, werden jedoch die dazu erforderlichen Investitionen immer kostspieliger. Für
die Tageszeitungen gilt nach wie vor der Trend einer zwar nur langsam, aber dennoch
stetig sinkenden Gesamtauflage. Einen Sonderfall, der unmittelbar auch Axel Springer
betrifft, stellt die erwartete Einführung von sogenannten Gratis-Zeitungen dar. Wie
auch immer begründet – ob als eigenständiger Marktauftritt oder zur Abwehr von An-
griffen durch Wettbewerber – dürfte vor allem Axel Springer für einen Start von Gratis-
Zeitungen bundesweit erhebliche Investitionen bereit gestellt haben.

Die Folgen einer Übernahme von ProSiebenSat.1 für Axel Springer sind im Einzelnen
nur schwer einzuschätzen. Der sehr hohe Kaufpreis stellt eine enorme Hypothek für
die Zukunft des Konzerns dar. Auch wenn die Konzernführung betont, man ginge in der
Prognose nicht von außerordentlichen Wachstumsraten auf dem Fernsehmarkt aus,
sondern halte sich an mittlere Erlöserwartungen, schränkt die finanzielle Belastung die
Bewegungsfähigkeit des Unternehmens auf Dauer erheblich ein und kann es damit im
Wettbewerb teilweise angreifbar machen. Dies wiederum kann für die Zukunft Verkäufe
nach sich ziehen. Da Axel Springer aber kaum noch über Nebengeschäfte verfügt,
müssten diese Verkäufe bisherige Kernbereiche betreffen.

Ebenfalls nicht eindeutig sind die Wachstums- und Erlöschancen im Fernsehgeschäft
einzuschätzen. Für die bisherigen Geschäftsmodelle, vorrangig die Finanzierung durch
Werbung, werden allgemein keine großen Steigerungsraten erwartet. Das Privatfern-
sehen befindet sich insgesamt in einer angespannten Situation, hier wirken die Verän-
derungen auf den Werbemärkten zusammen mit der Programmkrise des Privatfunks.
Auch wenn ProSiebenSat.1 erstmals stabile Erlöse aufweist, birgt die allgemeine Ent-
wicklung im Fernsehwerbegeschäft mittel- und langfristig große Risiken für Axel Sprin-
ger.

1.2. Das Medien-„Duopol“ Axel Springer-Bertelsmann

Unabhängig von ihren jeweiligen Konzernzusammenhängen stellen die Sendergruppen
von RTL (Bertelsmann) und ProSiebenSat.1 (Axel Springer) faktisch ein Duopol auf
den privaten Fernsehmärkten (ca. zwei Drittel der Zuschaueranteile) dar. Bei einem
Zuschaueranteil am gesamten bundesweiten Fernsehen von zusammen knapp 40
Prozent dominieren beide Unternehmensgruppen den Fernsehwerbemarkt vollständig
mit zusammen 80 Prozent. Wiederum unabhängig von den vorhandenen wie geplanten
Konzernzusammenhängen, suchen beide Unternehmensgruppen Kooperationsbezie-
hungen, etwa zur Abwehr von Konkurrenz im digitalen Fernsehen. Ein solcher Plan ist
kürzlich mit dem Bundeskartellamt erörtert worden.

Insoweit existiert schon auf dem Fernsehmarkt eine höchst problematische Konzentra-
tion, auch wenn die einschlägigen Markt- und Zuschaueranteile (so wie sie im Kartell-
recht einerseits und im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben sind) eine marktbeherr-
schende Stellung einer der beiden Wettbewerber noch nicht „vermuten“ lassen. Nimmt
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man dagegen die jeweiligen Zuschaueranteile nur im Privatfernsehen, verfügen Pro-
SiebenSat.1 und die RTL-Gruppe über zwei Drittel aller Zuschaueranteile, davon allein
ProSiebenSat.1 über mehr als 30 Prozent.

Übernimmt nun Axel Springer die gesamte ProSiebenSat.1-Gruppe, verstärkt sich ei-
nerseits dieser Charakter eines „Duopols“, andererseits strahlt dieses auch aus auf
andere Medienmärkte, namentlich die Printmedien, aber auch auf sogenannte vor- und
nachgelagerte Märkte. Über den Tochterkonzern Gruner + Jahr (G+J) kontrolliert Ber-
telsmann das Unternehmen mit den größten Umsätzen auf den Printmärkten, direkt
gefolgt von Axel Springer. Während G+J noch immer als Europas größtes Zeitschrif-
tenunternehmen ist, trifft dies auf Axel Springer für die Zeitungsbranche zu. Alleine auf
den Märkten der Publikumspresse verfügen beide Unternehmen in Deutschland über
enorm hohe Reichweiten. So kommt der „Stern“ (G+J) auf 8 Millionen Leser wöchent-
lich, die BILD-Zeitung allein (also ohne die anderen Titel der BILD-Gruppe) auf mehr
als 10 Millionen Leser täglich. In der Zeitschriftenproduktion (Tiefdruck) haben Ber-
telsmann (avarto), G+J und Axel Springer ein Gemeinschaftsunternehmen (Prinovis)
gegründet, das von Bertelsmann dominiert wird. In vielen anderen Bereichen gibt es
Berührungspunkte, Schnittstellen und natürlich Wettbewerbsbeziehungen. Beide Kon-
zerne agieren in derartigen Dimensionen, dass Wettbewerb und Kooperation kaum
noch eindeutig zu unterscheiden sind.

Die mehrfach aufgeteilte und aufgefächerte Marktmacht von Axel Springer und Ber-
telsmann stellt insofern zuallererst einen enormen Wirtschaftsfaktor dar, der – was für
die wirtschaftliche Beurteilung mit entscheidend ist – nachhaltigen Einfluss auf vor- und
nachgelagerte Märkte hat. In der Perspektive des beschleunigten Wandels der Me-
dienlandschaft, insbesondere in der Entwicklung und Verbreitung neuer kommunikati-
onstechnischer Plattformen macht eine derartige Zusammenballung von Wirtschafts-
macht schon von sich aus große politische Einflussnahme möglich. Sowohl wettbe-
werbs- wie medienpolitisch ist die Übernahme von ProSiebenSat.1 eben nicht allein
aufgrund der Marktposition von Axel Springer in den Printmedien problematisch, es
kommt die Neuaufteilung der ganzen Medienlandschaft durch zwei Konzerne, eben als
Duopol, hinzu.

1.3. Medienmacht - Meinungsmacht

Vor diesem Hintergrund bekommen die in der Diskussion bislang vorgebrachten Be-
denken noch größeres Gewicht. Diese Bedenken richten sich vor allem auf den poten-
ziellen Meinungseinfluss durch die Verbindung von Fernsehen mit Printmedien, hier
insbesondere der BILD-Zeitung. Deren Kampagnenfähigkeit ist einschlägig bekannt,
und für die übergeordnete Frage nach den möglichen Folgen beziehungsweise Gefah-
ren von Medienkonzentration ist es nicht einmal entscheidend, ob und in welche Rich-
tung Meinungseinfluss ausgeübt wird. Beschwichtigungen seitens der Konzernvorstän-
de, sie dächten nicht daran, politische, gesellschaftliche oder sonstwie weltanschauli-
che Richtungen verbindlich zu machen, sind letztlich ohne Belang. Denn es geht dar-
um, die Möglichkeit zur Ausübung von Meinungsmacht einzugrenzen.

Gerade die Verbindung von Fernsehen – und dies in diversen Sendeformaten – mit
einem Massenblatt wie BILD und auch anderen Titeln der BILD-Gruppe stellt eine sol-
che Macht zur Setzung und Besetzung von Themen („Agenda-Setting“) her. Auf solche
Verbindungen, die es schon jetzt zwischen Axel Springer (BILD-Themen) und ProSie-
benSat.1 gibt, ist mehrfach hingewiesen worden. Insofern unterscheidet sich die
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„cross-mediale“ Ausdehnung von Axel Springer auch wesentlich von dem bisher
spektakulärsten Fall cross-medialer Medienmacht, dem Bertelsmann-Konzern. Denn
im Fall von Axel Springer geht es vor allem um BILD und ihre dominante Stellung auf
dem Boulevard und ihrer herausragenden Reichweite und darauf basierend enormen
Einfluss. Auf der Basis eines täglich erscheinenden Massenblatts, das immerhin jeden
achten Bürger erreicht, entfaltet allein BILD einen Einfluss, der so gut wie alle politi-
schen, gesellschaftlichen und alltagsrelevanten Fragen umfasst.

Aber auch schon als reine Marktmacht wird Medienmacht zu einem politischen Faktor,
wenn man den Einfluss großer Medienunternehmen auf politische Entscheidungen
berücksichtigt. Medienpolitik reduziert sich mittlerweile ja fast ausnahmslos auf Stand-
ortpolitik, und die Expansions- und Wachstumserwartungen, die sich  – wie auch im-
mer begründet – auf die Medien- und Kommunikationswirtschaft richten, machen aus
einem Medien-„Duopol“ eine starke Einflussmacht. Beide Konzerne, Bertelsmann und
Axel Springer, sind führend vertreten in allen Wirtschafts- und Arbeitgeberverbänden
der Medienwirtschaft. Ihre Marktmacht auf den Zeitungs- und Zeitschriftenmärkten,
kombiniert mit dem Fernseh-„Duopol“, wird gewaltige Ausstrahlung haben auf alle nicht
nur medien-, sondern auch wirtschafts- und gesellschaftspolitischen Entscheidungs-
prozesse.

2. Wettbewerbs- und medienrechtliche Regulierung

Die Übernahme von ProSiebenSat.1 soll durch vollständige Verschmelzung mit dem
Hauptunternehmen Axel Springer vonstatten gehen. Aber auch wenn die Übernahme
lediglich im Konzernzusammenhang erfolgen sollte, würden die selben kartell- wie me-
dienrechtlichen Regeln zur Überprüfung beziehungsweise Genehmigung gelten. Axel
Springer hat den Antrag auf Genehmigung der Fusion Mitte August gestellt. Nach dem
Kartellrecht hat das Kartellamt einen Monat lang Zeit, eine Vorprüfung vorzunehmen
und kann dann eine maximal drei weitere Monate dauernde gründliche Prüfung be-
schließen. Der Präsident des Bundeskartellamtes hat bereits erklärt, dass man den
gesamten Zeitraum in Anspruch nehmen wird. Mit einer Entscheidung ist also nicht vor
Ende November, möglicherweise erst Mitte Dezember zu rechnen.

Neben dem Kartellamt befasst sich auch die KEK (Kommission zur Ermittlung der Kon-
zentration im Medienbereich) mit dem Fall Springer-ProSiebenSat.1. Beide Institutio-
nen haben als Aufgabe Konzentrationskontrolle, die Kriterien und auch die Ziele sind
aber grundlegend verschieden. Das Kartellamt untersucht die wirtschaftlichen Aspekte
der Fusion, also die sich möglicherweise verändernde Position von Axel Springer und
ProSiebenSat.1 auf den sogenannten „relevanten Märkten“. Ebenso werden Auswir-
kungen der Fusion auf vor- und nachgelagerte Märkte untersucht. Kriterium sind die
Marktanteile, Ziel ist die Verhinderung oder Eindämmung marktbeherrschender Stel-
lungen. Die KEK hat es dagegen mit einem einzigen Kriterium, nämlich dem bundes-
weiten Zuschaueranteil, zu tun – und das Ziel ist dezidiert die von Meinungsmacht.
Rechtsgrundlage der Kartellentscheidung ist das Kartellrecht (Gesetz gegen Wettbe-
werbsbegrenzung, GWB), die KEK handelt auf der Grundlage des Rundfunkstaatsver-
trages.
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2.1. Kartellrechtliche Aspekte (Rolle des Kartellamtes)

Das Neue und dadurch Besondere des jetzt zu entscheidenden Falls ist in kartellrecht-
licher Hinsicht die Untersuchung und Bewertung möglicher cross-medialer Wirkung auf
bestimmte Märkte.

 So wird zu untersuchen und auch zu bewerten sein, inwieweit es Axel Springer
möglich sein wird, die jetzt schon marktbeherrschende Stellung der BILD-Zeitung
auf den Lesermärkten der Kaufzeitungen (in der Hauptsache Boulevard-Zeitungen)
durch seine Fernsehaktivitäten zu verstärken. In gewisser Hinsicht handelt es sich
also um einen Präzedenzfall, an dem zu prüfen sein wird, wie stichhaltig solche
cross-medialen Wirkungen nachgewiesen werden können.

 Ein weiterer Schwerpunkt der kartellrechtlichen Untersuchung werden mögliche
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Werbemarkt sein. Hier steht zur Diskussion
und zur Bewertung, inwieweit es Axel Springer möglich sein wird, Werbekunden in
einem der beiden Mediengattungen mit Preisvorteilen cross-mediale „Paketlösun-
gen“ anzubieten – und dies bei deutlicher Verzerrung der allgemeinen Wettbe-
werbsbedingungen. Obwohl solche cross-medialen Vermarktungsstrategien zwar
immer wieder Gegenstand strategischer Diskussionen waren und sind, sind deren
Chancen weiterhin umstritten. Hier kann aber eine konzentrierte und koordinierte
Marktmacht ein verändertes Werbeverhalten maßgeblich mit erzwingen, was
marktwirtschaftlich eine deutliche Wettbewerbsverzerrung darstellen würde.

 Dritter Schwerpunkt wird – so hat es der Präsident des Bundeskartellamtes bereits
angekündigt – die Untersuchung der Beziehungen innerhalb des „Duopols“ sein.
So bilden Bertelsmann, die Bertelsmann-Tochter Gruner + Jahr und Axel Springer
im Tiefdruckbereich ein gemeinsames Unternehmen (Prinovis), an dem Bertels-
mann und G+J die Mehrheitsanteile haben. Ob eine solche Kooperation zu wett-
bewerbsbegrenzenden Absprachen auch auf anderen Märkten, etwa dem Fern-
sehmarkt, führen wird, ist für das Kartellamt die entscheidende Frage.

Die Kompetenzen des Bundeskartellamtes sind umfangreich, es muss nicht bei einem
reinen Ja oder Nein bleiben, es ist auch eine bedingte Genehmigung der Fusion denk-
bar. Das bedeutet, dass die Fusion nur unter bestimmten Auflagen vollzogen werden
darf. Diese könnten in den beschriebenen Schwerpunkten etwa derart sein, dass Axel
Springer auf dem Werbemarkt Auflagen erfüllen muss, und zwar sogenannte Verhal-
tensauflagen, die marktwidriges beziehungsweise wettbewerbsverzerrendes Verhalten
unterbinden. Solche Verhaltensauflagen hat das Bundeskartellamt in der Vergangen-
heit erteilt, hat aber in den vergangenen Jahren davon keinen Gebrauch mehr ge-
macht. Im Fall der Werbung dürfen Auflagen ja auch nur so weit greifen, wie sie Wett-
bewerbsverzerrungen weitgehend ausschließen. Umgekehrt dürfen sie keine Wettbe-
werbsnachteile für Axel Springer nach sich ziehen.

Von vielen Beobachtern werden dagegen Auflagen in Bezug auf die Kooperation im
Tiefdruckmarkt erwartet. Hier könnte das Bundeskartellamt eine Beendigung oder Ein-
grenzung der Kooperation seitens Axel Springer verlangen. Dies wäre freilich eine
Auflage, die zumindest Teilen des Managements von Axel Springer durchaus entgegen
käme. Denn der Verkauf des Tiefdruckbereichs war bereits früher eine Option im Kal-
kül des Axel-Springer-Managements, und darüber hinaus würde auf diese Weise auch
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die finanzielle Belastung durch die Übernahme von ProSiebenSat.1 zumindest er-
leichtert.

2.2. Medienrechtliche Aspekte (Rolle der KEK)

Weniger in kartell- als vielmehr in medienrechtlicher Hinsicht zeichnen sich weit- und
tiefgreifende Kontroversen ab. Hier geht es um die Befugnisse, Instrumente und Ent-
scheidungsgrundlagen der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbe-
reich (KEK). Nach dem Rundfunkstaatsvertrag hat die KEK die Einhaltung der Vor-
schriften zur Sicherung der Meinungsvielfalt im bundesweiten privaten Fernsehen zu
prüfen. Aufgabe ist dabei, „vorherrschende Meinungsmacht“ zu verhindern bezie-
hungsweise Meinungsmacht einzugrenzen. Die KEK hat insbesondere die Zulassung
von Programmen, aber auch Veränderungen in den Beteiligungsverhältnissen der Un-
ternehmen zu prüfen. Noch vor der Antragstellung beim Bundeskartellamt hat Axel
Springer bei der KEK die Übernahme von ProSiebenSat.1 angemeldet.

Prüfkriterien der KEK sind die Zuschaueranteile am bundesweiten Fernsehen, darin
eingeschlossen die Anteile des öffentlich-rechtliche Fernsehens (derzeit 40 Prozent).
Als Grenzwerte, bei denen eine vorherrschende Stellung vermutet werden, gelten 30
Prozent der Zuschaueranteile insgesamt. Eine beherrschende Stellung wird vermutet,
wenn ein Unternehmen (einschließlich aller Beteiligungen über 25 Prozent) 30 Prozent
Zuschaueranteile erreicht. Eine näher zu untersuchende beherrschende Stellung wird
aber schon bei 25 Prozent Zuschaueranteil vermutet, wenn das betreffende Unterneh-
men auf benachbarten und „medienrelevanten verwandten“ Märkten eine derartige
Stellung einnimmt, dass diese einem Zuschaueranteil von 5 Prozent entspricht.

Diese Schwellen- beziehungsweise Grenzwerte sind schon an sich problematisch. Al-
len Fachleuten und Medienpolitikern ist klar, dass diese Werte einfach „gesetzt“ wor-
den, also vorrangig Ergebnis politischer Entscheidungen sind. Das kann und soll auch
nicht anders sein, allerdings sagen die konkreten Werte schon viel darüber aus, wel-
cher politische Wille sich hier durchgesetzt hat. Die Schwellenwerte beziehen sich auf
die Gesamtheit der bundesweiten Zuschaueranteile, nicht allein konkret bezogen auf
private Unternehmen und deren Programme. Nimmt man nämlich nur deren Zuschau-
eranteile als Berechnungsgröße, erreichen sowohl die RTL-Gruppe wie ProSieben-
Sat.1 schon heute eine beherrschende Stellung allein auf dem privaten Anbietermarkt.
Ein „Duopol“ bleibt also durchaus im geltenden medienrechtlichen Rahmen. Dass dies
ordnungspolitisch so akzeptiert wird, hat – teilweise gestützt durch die Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgerichtes – mit der Koexistenz von öffentlich-rechtlichem und
privatem Rundfunk, also dem dualen Rundfunksystem, zu tun.

Im aktuellen Fall Axel Springer geht es nun aber um die Prüfung cross-medialer Macht,
und eine solche Prüfung ist – anders als in der Öffentlichkeit häufig dargestellt –
durchaus vom Rundfunkstaatsvertrag vorgesehen. Darum ist nun eine medienrechtli-
che Kontroverse entbrannt, die teils grundsätzlich, teils konkret in Bezug auf den Fall
Axel Springer ausgetragen wird. Der Rundfunkstaatsvertrag schreibt vor, dass ab ei-
nem Zuschaueranteil von 25 Prozent die Stellung des betreffenden Unternehmens auf
anderen medienrelevanten und verwandten Märkten zu prüfen ist. Allerdings handelt
es sich hierbei um eine Vorschrift, die sich auf einen sogenannten Vermutungstatbe-
stand bezieht. Die KEK dagegen vertritt die Auffassung, dass die Überprüfung von
Meinungsmacht – auch durch Verbindung mit anderen Märkten – auch unabhängig von
dem reinen Vermutungstatbestand gilt. Da ProSiebenSat.1 auf einen Zuschaueranteil
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von derzeit ca. 22 Prozent kommt, trifft der Vermutungstatbestand ja noch nicht zu.
Hier wehren sich Vertreter von Axel Springer gegen eine, wie sie es behaupten, Kom-
petenzanmaßung durch die KEK.

Mindestens so problematisch wie diese, bislang nicht geklärten Rechtskontroverse sind
die eher fachlichen Grundlagen einer Prüfung von potenziellem Meinungseinfluss auf
den benachbarten und medienrelevanten Märkten. Hierzu hat die KEK eine umfangrei-
che Anhörung veranstaltet, im Oktober findet hierzu ein Symposium statt. Die Proble-
matik stellt sich folgendermaßen dar: Erstmals müssen Kriterien gefunden werden, um
„potenziellen Meinungseinfluss“ feststellen oder auch nur vermuten zu können, und
dies bezogen auf alle Medienangebote. Es müssen nicht nur Einflussmöglichkeiten
durchs Fernsehen verglichen werden mit Einflussmöglichkeiten durch Printprodukte; es
muss auch diskutiert werden, wie sich zum Beispiel die einzelnen Printgattungen zu-
einander verhalten. In einem Gutachten, das im Auftrag der KEK von Prof. Dr. Ha-
sebrink erstellt worden ist, werden dazu Vorschläge unterbreitet. Kernpunkt ist dabei
unter anderem die Frage, wie weit das sogenannte Zuschaueranteilsmodell übertrag-
bar ist auf die Medienrezeption insgesamt.

3. Politische Schlussfolgerungen

Auch wenn es teilweise Auflagen kartellrechtlicher Art geben wird, sind in medienpoliti-
scher Hinsicht mit einer Fusion von Axel Springer und ProSiebenSat.1 die Belastungs-
grenzen erreicht. Für die Diskussion von Konsequenzen und damit auch Forderungen
an die Medienpolitik ist zweierlei entscheidend: Zum einen sind die medienrechtlichen
Instrumente zu schwach, zum anderen greifen beide Ebenen - Kartellrecht und Me-
dienrecht - nicht wirksam ineinander.

Medienpolitisch ist vor allem deshalb eine Belastungsgrenze erreicht, weil sich offenbar
die gesamte Geschäftsgrundlage der Vielfaltssicherung vollständig verändert hat. Me-
dienrecht im Sinne von Konzentrationskontrolle wirkt nur im Rundfunkbereich, und
auch die anstehende Prüfung von Meinungsmacht durch Medienmacht – durch die
KEK – gilt ja nur den Folgen für das Fernsehen. Während umgekehrt die Folgen von
Medienmacht als Meinungsmacht etwa für die Massenpresse medienrechtlich gar nicht
mehr zur Prüfung steht. Hier erfolgt eine Überprüfung lediglich nach Marktgesichts-
punkten, und zwar nach den bekannten Kriterien des Kartellrechts.

Die medienpolitische Geschäftsgrundlage in Deutschland beruhte auf der Unterschei-
dung einerseits zwischen einer rein wirtschaftlich bestimmten Vielfaltssicherung in den
Pressebranchen. Andererseits galten und gelten für den Rundfunk insgesamt und das
Fernsehen im Besonderen ausdrücklich auf Programm- und Meinungsvielfalt ausge-
richtete Kriterien. Eine medienübergreifende Meinungsmacht als potenzieller Mei-
nungseinfluss wird von all dem nicht erfasst.

Insofern ist sowohl ein Veränderung beziehungsweise Anpassung bisheriger Regelun-
gen als auch eine völlige Neuordnung im Sinne einer Rahmengesetzgebung erforder-
lich.

 Zu den erforderlichen Veränderung gehört zuallererst eine Überarbeitung bezie-
hungsweise deutliche Reduzierung der im Rundfunkstaatsvertrag festgelegten
Schwellenwerte von 25 Prozent beziehungsweise 30 Prozent Zuschaueranteil am
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bundesweiten Fernsehmarkt. Immerhin waren bei den früheren Diskussionen über
diese Schwellenwerte auch erheblich geringere Größen (so 20 Prozent) vorge-
schlagen worden.

 Zu prüfen ist ferner, ob Bemessungsregelungen und -größen nicht auch allein für
private Fernsehanbieter gelten sollten. Zwar ist die Meinungsmacht auch eines
„Duopols“ im privaten Fernsehbereich eingeschränkt durch die gesetzliche Absi-
cherung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Doch sind damit nicht die Rückwir-
kungen der Marktstellung im Fernsehbereich auf die Meinungsmacht in anderen
Medienmärkten berücksichtigt.

 Bei der Ermittlung von Meinungsmacht auf anderen Medienmärkten, wie sie jetzt
(entsprechend den Vorschriften des Rundfunkstaatsvertrages) von der KEK ge-
prüft wird, sind Verfahren zu entwickeln, die vergleichbare Werte für Fernsehen,
Radio und Printmedien festlegen. Auch wenn diese zunächst nur in Bezug auf das
Fernsehen gelten – Auswirkung etwa von Meinungsmacht im Printbereich auf das
Fernsehen – so handelt es sich letztlich um dieselben Kriterien, nach denen in um-
gekehrter Richtung (Auswirkungen von Meinungsmacht im Fernsehen beispiels-
weise auf Printmärkte) Regelungen gefunden werden können.

Insofern kreist die aktuelle medienrechtliche wie medienwissenschaftliche Debatte über
die Ermittlung von Meinungsmacht als potenziellem Meinungseinfluss um eine Schlüs-
selfrage cross-medialer Konzentrationskontrolle. Wenn hier (durch die KEK) Verfahren
für den Fernsehbereich gefunden und beschlossen werden, sind diese grundsätzlich
auch für den Printbereich und andere Medienbereiche anwendbar. Innerhalb einer
Rahmengesetzgebung könnten hier Medien- und Kartellrecht wirksam aufeinander
bezogen werden, dies im Übrigen auch durch enge Kooperationsbeziehungen der bis-
lang zuständigen oder noch zu schaffenden Instanzen einer übergreifenden Medien-
Konzentrationskontrolle.
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